	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Schwefelsäure

	
	Umgang mit hochkonzentrierter Schwefelsäure ___ % 
beim Ansäuern von Gülle und Gärresten

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	· Verursacht schwere und unter Umständen tödliche Verätzungen der Haut. 
· Verursacht schwere Augenschäden, Gefahr des Erblindens. 
· Einatmen von Dämpfen/ Aerosolen kann auch nach Stunden zu einem tödlichen Lungenödem führen. 
· Nach Verschlucken starke Schmerzen (Perforationsgefahr!), Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. 
· Starke Hitzeentwicklung (über 100°C) bei Zugabe von Wasser und damit Gefahr des großflächigen Verspritzens der Säure. 
· Explosionsgefahr bei unkontrollierter Reaktion mit organischen Substanzen (z. B.: Kraftstoffe) oder Naturprodukten (z. B.: Zucker, Papier, Gülle)
· Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	· Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augen- und Gesichtsschutz tragen.
· Bei VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kann Erbrechen herbeiführen. 
· Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
· Benetzte/ verunreinigte Kleidung sofort ausziehen! 
· Spritzer auf der Haut sofort unter fließendem Wasser gründlich abspülen!
· Bei Exposition oder falls betroffen:       
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen oder Arzt konsultieren. 
· Handhabung: Immer erst Gülle/ Gärreste vorlegen, dann vorsichtig Schwefelsäure hinzugeben. Niemals, Schwefelsäure einfüllen und dann mit Wasser/ Gülle/ Gärresten auffüllen.
· Dämpfe/ Aerosole nicht einatmen. 
· Immer für ausreichende Lüftung sorgen.
· Augenschutz: Dichtschließende Schutz- oder Korbbrille, bei möglicher Gefährdung des Gesichts Schutzschirm benutzen
· Schutzhandschuhe: 96%ige Lösung: Mit Kennbuchstabe L nach DIN EN ISO 374-1
· Atemschutz: Nur bei Auftreten von Dämpfen/ Aerosolen erforderlich,  
Kombinationsfilter E-P2 (Kennfarbe gelb-weiß) oder B-P2 (grau-weiß). 
· Lagerung: Im Giftschrank, dicht verschlossen.
· Es dürfen nur unterwiesene Personen mit den Arbeiten beauftragt werden.
· Beachtung der Herstellerangaben ( Sicherheitsdatenblatt )
	

	Verhalten bei Unfällen

	· Bereich räumen, Umgebung warnen. 
· Jeglichen Kontakt vermeiden. 
· Mit neutralisierendem Bindemittel, z. B.: Sand, Kalk oder wasserfreier Soda aufnehmen. 
· In geschlossenen Gebinden der Entsorgung zuführen. 
· Mit viel Wasser nachreinigen. Lüften. 
· Nicht brennbar. Durch Einbeziehung in einen Brand Entstehung von: Schwefeloxide.

	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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	· Sofort Arzt hinzuziehen!
· Arzt auf Kontamination durch Schwefelsäure hinweisen!

· Arzt: ……………………………………….
· Giftinformationszentrum: 0228/ 19240     

	Sachgerechte Entsorgung

	· Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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